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Vorwort

Die Arbeit ist während meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin  
an der Universität zu Köln entstanden, wo sie von der Rechtswissenschaft- 
lichen Fakultät als Dissertationsschrift unter dem Titel „Nachhaltigkeitsstan-
dards in internationalen Lieferbeziehungen“ angenommen wurde. Sie wurde im 
Dezember 2024 eingereicht. Die Disputation fand im April 2025 statt. In der 
Zwischenzeit wurde die Arbeit geringfügig überarbeitet und auf den aktuellen 
Stand gebracht. Die unternehmensrechtlichen Rahmenbedingungen, die in die-
ser Arbeit Berücksichtigung finden, zeichnen sich gegenwärtig durch steten 
Wandel aus. Um die Untersuchung nicht zu überfrachten, erfolgt diese auf 
Grundlage der bis einschließlich Oktober 2025 (noch) geltenden Rechtslage. 
Auf laufende Gesetzgebungsverfahren, die insbesondere auf Änderungen an 
bereits in Kraft getretenen Regelungen abzielen, wird zusätzlich an gegebener 
Stelle hingewiesen.

Die Veröffentlichung wurde durch Druckkostenzuschüsse des Publika
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CENTRAL waren mein Arbeits- und Lern-, aber auch ein wichtiger Rück-
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lich – werde ich sehr vermissen.
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Arbeit gewidmet.
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Einleitung

A. Einführung in die Problematik

Das Anliegen der ‚Nachhaltigkeit‘ ist gegenwärtig im allgemeinpolitischen Dis-
kurs omnipräsent. Unter dem Eindruck wachsender Bedrängnisse durch die 
Klimakrise, der sozialen Verwerfungen in einer globalisierten Welt und der 
sonstigen negativen Folgen moderner Industriegesellschaften hat sie sich zum 
vielleicht gewichtigsten moralischen Kodex unserer Zeit herausgebildet. Mit 
einiger Verzögerung hat die Thematik auch aus rechtswissenschaftlicher Per-
spektive Aufmerksamkeit erfahren, wobei die Dynamik des Diskurses fort-
während zunimmt. Wesentlicher Treiber dieses Diskurses ist unter anderem die 
zunehmende Anzahl an Rechtsakten, die insbesondere der europäische Ge
setzgeber auf den Weg gebracht hat. Auf Grundlage des European Green Deal 1 
verfolgt dieser einen marktbezogenen Dreiklang aus nachhaltiger Unterneh-
mensführung, Berichterstattungspflichten und Sustainable Finance, der auf am 
Gemeinwohl orientierte Änderungen im Gesellschafts-, Bilanz- und Kapital-
marktrecht abzielt.2

Unternehmen in Deutschland, insbesondere solche, die in internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen zu Partnern im globalen Süden stehen, bewegen sich 
damit in einem regulatorischen Umfeld, in dem sie nicht mehr allein auf freiwil-
liger Basis an einer ökonomischen Nachhaltigkeitstransformation mitwirken 
können. Vielmehr sehen sie sich zunehmend mit den Herausforderungen kon-
frontiert, die die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an nachhaltiges 
unternehmerisches Handeln betreffen.

Daneben besteht die zur Gewissheit erstarkte Erkenntnis, dass ein an Nach-
haltigkeitsinteressen ausgerichtetes Handeln justiziabel geworden ist. Nun-
mehr wird gerichtlich überprüft, ob der Gesetzgeber dem Klimaschutz in hin-
reichender Weise nachkommt.3 Auch private Unternehmen werden vor dem 
Hintergrund von Umweltschäden und insbesondere der globalen Klimafolge-

1  Europäische Kommission, Mitteilung an das Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen, Der europäische Grüne Deal, COM(2019) 640 final. Dazu auch Kieninger, ZEuP 
2024, 731 (732), die als weiteren Regelungsbereich den einer „circular economy“ identifiziert.

2  Wellerdt, NZG 2021, 1344 (1347).
3  BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021, NJW 2021, 1723.
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schäden, verursacht durch Treibhausgasemissionen, verklagt.4 Klagen vor Ge-
richten des globalen Nordens fördern zudem Menschenrechtsverstöße an ent-
fernten Orten innerhalb einer Lieferkette zu Tage.5

So verwundert es kaum, dass Standards zu Menschenrechts- und Umwelt-
schutz vermehrt und in einer Vielzahl von Varianten Einzug in die Ausgestal-
tung von Lieferbeziehungen finden. Der Fokus der hiesigen Untersuchung liegt 
dabei auf deutschen Unternehmen in internationalen Lieferbeziehungen. Die 
Wirkungsmacht international agierender Unternehmen des globalen Nordens 
hat sich im Besonderen als ambivalent herausgestellt. Einerseits tragen sie das 
Potential in sich, den Ländern des globalen Südens zu einem wirtschaftlichen 
Vorankommen zu verhelfen, und sind in der Lage, durch ihre Einflussmacht auf 
lokale Produktionspartner einen Beitrag zur Verwirklichung von Menschen-
rechts- und Umweltschutzstandards zu leisten. Andererseits liegt der Aus-
gangspunkt der Wirtschaftstätigkeit von Unternehmen des globalen Nordens 
im globalen Süden gerade in der Ausnutzung der dortigen ‚Standortvorteile‘6 
wie eines niedrigeren Lohnniveaus und geringerer Anforderungen an Arbeits- 
und Umweltschutzmaßnahmen, gepaart mit entsprechenden Einkaufsprakti-

4  Anschaulich zu Klimaklagen gerichtet auf zukünftige Emissionen das erstinstanzliche 
Urteil des Bezirksgerichts Den Haag v. 26.06.2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379, ZUR 2021, 
632, das Royal Dutch Shell zur Reduktion seines CO2-Ausstoßes bis 2030 um netto 45 % im 
Vergleich zu 2019 verurteilte; das Urteil wurde zwar am 12.11.2024 durch das Berufungs
gericht in Den Haag aufgehoben: Shell treffe jedoch grundsätzlich die Pflicht, sich für Kli
maschutz einzusetzen, es könne lediglich kein konkretes Reduktionsziel auferlegt werden, 
dazu Wagner/Ruttloff/Schuler, BB 2025, 67; als Beispiel für Klimaklagen bezogen auf bereits 
verursachte Ausstöße und ihre Folgen die Schadensersatzklage des peruanischen Landwirts 
Luciano Lliuya gegen RWE, OLG Hamm, Urt. v. 28.05.2025, NJW 2025, 2171; verwiesen sei 
in diesem Zusammenhang auch auf das Urt. v. 02.08.2024 des LG Erlangen, ESG 2024, 287, 
nach dem die „Eigenrechte der Natur […] schutzverstärkend“ hinsichtlich der Ansprüche von 
Käuferinnen und Käufern von Dieselfahrzeugen mit Abschalteinrichtungen (sog. Dieselfälle) 
wirken können; vertiefend auch LG Erlangen, Urt. v. 17.10.2024, BeckRS 2024, 28189, in dem 
das Gericht die Private-enforcement-Wirkung des Urteils betont, Rn.  27, 30; vgl. dazu auch 
noch Kap.  1 Fn.  27 m. w. N.; zur weltweiten Entwicklung der sog. Climate Change Litigation 
gegen Unternehmen Weller/Tran, ZEuP 2021, 573; Gharibian/Pieper/Weichbrodt, BB 2021, 
2819.

5  Bspw. Begum v. Maran, (UK) Ltd [2021] EWCA Civ 326. In diesem Fall verklagte die 
Witwe eines Arbeiters, der bei seinem Arbeitseinsatz in einer Abwrackwerft in Bangladesch 
tödlich verunglückte, die im Vereinigten Königreich ansässige Reederei, die wiederum das 
Schiff an ein Drittunternehmen zum Abwracken verkauft hatte. Zu dieser und anderen Ent-
scheidungen englischer Gerichte Kieninger, RIW 2021, 331. Vgl. auch Mansel, ZGR 2018, 439 
(441).

6  Dass es sich aus (rechts-)ökonomischer Sicht überhaupt um Standortvorteile handeln 
kann, basiert auf einer unzureichenden Kosteninternalisierung als deren Folge die durch die 
Verletzung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards entstehenden Wohlfahrtsverluste 
nicht von den Akteuren der Lieferkette, sondern einseitig von Opfern und Umwelt bzw. der 
Allgemeinheit zu tragen sind, Korch, ZVglRWiss 2023, 20 (22–26); vgl. auch Podszun/Rohner, 
Nachhaltigkeit und Recht, Kap.  2, Rn.  11; Mansel, ZGR 2018, 439 (442). Siehe generell zur 
Standortausnutzung als Ausgangspunkt für die Entstehung internationaler Lieferketten, 
Kap.  1 B.I., S. 21.
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ken wie knappen Lieferzeiten, einem niedrigen Preisniveau oder kurzfristigen 
Auftragsänderungen und -stornierungen. Die Ausnutzung dieser vermeintli-
chen Standortvorteile birgt die Gefahr, dass Wirtschaftsakteure des globalen 
Nordens die Durchsetzung von Menschenrechts- und Umweltschutzanliegen 
im globalen Süden mehr erschweren denn sie voranzutreiben. Die Effektivität 
der Durchsetzung von Menschenrechten und Umweltschutz durch Unter
nehmen stößt aufgrund des Zielkonflikts zum wirtschaftlichen Unternehmens-
interesse an ihre Grenzen.

B. Bisheriger Forschungsstand und Forschungslücken

Nimmt man diesen rechtstatsächlichen Befund zum Anlass, um Nachhaltig-
keitsstandards in internationalen Lieferbeziehungen aus der Sicht deutscher 
Unternehmen zu betrachten, wird deutlich, dass die empirischen Begebenhei-
ten einmal mehr dem rechtswissenschaftlichen Diskurs ein Stück weit voraus-
geeilt sind.

Auf einer Meta-Ebene widmen sich Schirmer und Mittwoch der Frage, inwie-
fern Nachhaltigkeit an das deutsche Privat- respektive Unternehmensrecht in 
seinen aktuellen Ausformungen anschlussfähig ist und wie dieses der Umset-
zung von allgemein gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsinteressen dienen könn-
te.7

Daneben befasst man sich phänomenologisch mit Soft-Law-Instrumenten 
wie Verhaltenskodizes. Die durch diese entstandene privatrechtliche Selbst
regulierung wird als Ausdruck eines neuartigen transnationalen Wirtschafts-
systems verstanden,8 welches das Verhältnis von Regulierung zu Vertragsrecht 
sowie die klassische Dichotomie zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht 
in Frage stellt.9

Auch befassen sich Arbeiten mit einer möglichen normativen Bindungswir-
kung von Verhaltenskodizes für multinationale Unternehmen selbst10 oder der 
Haftbarmachung dieser Unternehmen für Menschenrechtsverstöße entlang der 

7  Schirmer, Nachhaltiges Privatrecht; Mittwoch, Nachhaltigkeit und Unternehmensrecht.
8  Zu Verhaltenskodizes als Teil einer transnationalen Wirtschaftsordnung Buntenbroich, 

Menschenrechte und Unternehmen.
9  Cafaggi, Fordham Int. Law J. 2013, 1557 (1618); Cafaggi, Journal of Law and Society 38 

(2011), 20 (39); zu den besonderen Implikationen durch vertragsrechtliche Regulierung in in-
ternationalen Lieferbeziehungen Cafaggi/Iamiceli, ERCL 16 (2020), 44; Cafaggi, in: Saidov 
(Hrsg.), International and Comparative Sale of Goods Law, S.  334.

10  Monografisch Glinski, Die rechtliche Bedeutung der privaten Regulierung globaler Pro-
duktionsstandards; Zimmer, Soziale Mindeststandards und ihre Durchsetzungsmechanis-
men; Davarnejad, Menschenrechtsverantwortung multinationaler Unternehmen und Corpo-
rate Social Responsibility (CSR); Schramm, Privatrechtliche Wirkungen unternehmerischer 
Selbstverpflichtungen zur Einhaltung der Menschenrechte; Asmussen, Haftung für CSR.
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Lieferkette.11 Gemein ist ihnen die Prämisse des Wirtschaftsunternehmens als 
zu regulierendes Objekt.

Aus diesem Blickwinkel verpasst der Diskurs jedoch nicht nur einen interes-
santen Perspektivwechsel, sondern eine Chance: Um Treiber von überragenden, 
allgemein gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsinteressen in ihren Lieferbeziehun-
gen sein zu können, dürfen Unternehmen nicht nur als zu regulierendes Objekt 
verstanden werden, sondern sie müssen gleichzeitig auch zu einer entsprechen-
den Umsetzung solcher Interessen befähigt sein. Dabei muss es auch um die 
Operabilität der regulatorischen Vorgaben im Lichte des Vertragsrechts gehen.

Wie sich Nachhaltigkeitsstandards im Vertrag um- und im Falle einer Verlet-
zung der Standards auch mit Hilfe des Vertragsrechts durchsetzen lassen, hat 
bisher nur unvollständige Behandlung erfahren. In der internationalen For-
schung konzentriert man sich einerseits auf einzelne Problemschwerpunkte 
innerhalb jeweiliger internationaler und nationaler Vertragsrechtssysteme.12 
Andererseits wird vordergründig nur eine Regulierungsform von vielen, näm-
lich auch hier die Verhaltenskodizes, betrachtet.13 Eine Erklärung hierfür mag 
sein, dass Verhaltenskodizes meist öffentlich, beispielsweise über einen Inter
netauftritt, zugänglich sind und somit für die Untersuchung nicht die Gunst 
einzelner Unternehmen benötigt wird, um an praxisnahe Informationen und 
auszuwertendes Material zu gelangen.14 

Erfreulich und zukunftsweisend ist der Vorstoß der American Bar Associa-
tion (ABA), die mittlerweile in zwei Versionen umfangreiche Musterklauseln 
unter der Prämisse zur Verfügung stellt, dass die Zusicherungen hinsichtlich 
der Einhaltung bestimmter menschenrechts- und umweltschutzbezogener 
Grundsätze sowohl von der Käuferseite gewünscht als auch gesetzlich verlangt 
werden.15 Allerdings sind diese zuvorderst auf US-amerikanische Unternehmen 

11  Monografisch Osieka, Zivilrechtliche Haftung deutscher Unternehmen für menschen-
rechtsbeeinträchtigende Handlungen ihrer Zulieferer; Görgen, Unternehmerische Haftung 
in transnationalen Menschenrechtsfällen; von Falkenhausen, Menschenrechtsschutz durch 
Deliktsrecht.

12  Monografisch Rühmkorf, Corporate social responsibility, private law and global supply 
chains; Peterkova Mitkidis, Sustainability clauses in international business contracts.

13  Hier ist vor allem die rechtsvergleichende Untersuchung von Beckers zu öffentlich zu-
gänglichen Verhaltenskodizes in Form individueller Firmenstandards unter Berücksichti-
gung des deutschen und englischen Rechts zu nennen, Beckers, Enforcing Corporate Social 
Responsibility Codes.

14  Dass eine Kooperation mit Unternehmen zu Untersuchungszwecken allerdings durch-
aus gelingen kann, zeigt Vytopil, die zur Untersuchung, wie die Ausgestaltung der Vertrags-
beziehungen zwischen multinationalen Unternehmen und ihren Zulieferern sich auf die 
rechtliche Haftung ersterer für Verstöße innerhalb der Lieferkette auswirkt, verschiedene 
Unternehmen in den Niederlanden, den Vereinigten Staaten und Großbritannien befragte 
und ihre Ergebnisse im Anschluss in anonymisierter Form veröffentlichte, Vytopil, Contrac-
tual Control in the Supply Chain.

15  ABA Model Contract Clauses from the Working Group to Draft Human Rights Protec-
tions in International Supply Contracts (MCCs 1.0), veröffentlicht bei Snyder/Maslow, The 
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zugeschnitten und ihre undifferenzierte Übernahme in Verträge, die eine An-
wendung des deutschen Rechts vorsehen, ist daher mit Risiken verbunden. 
Gleiches gilt für das Chancery Lane Project mit Musterklauseln, fokussiert auf 
ökologisch nachhaltiges unternehmerisches Handeln und insbesondere das Er-
reichen von Klimazielen, unter Anwendung des Rechts von England und Wales.16 
Im nationalen Kontext, aber ebenso unter Berücksichtigung des UN-Kauf-
rechts, hat sich Martis ethischen Standards im Kaufrecht gewidmet, wobei der 
Sachmangelbegriff und sich anschließende Rechtsbehelfe der Käuferseite in den 
Fokus rückten.17 Aus rechtsökonomischer Sicht widmete sich Seitz der Durch-
setzungskraft von Corporate Social Responsibility (CSR) im Vertrag.18 

Letztere bezog auch den rechtstatsächlichen Befund ein, dass es sich bei 
internationalen Lieferbeziehungen in den seltensten Fällen um ausgeglichene, 
bipolare Vertragsverhältnisse handelt.19 Vielmehr sind internationale Liefer
beziehungen in der Wirtschaftswirklichkeit durch ein undurchsichtiges Netz 
aus komplexen Vertragsverhältnissen und Machtdynamiken geprägt.

Zudem gilt es das Zusammenspiel mit dem regulatorischen Rahmen und den 
konkreten vertraglichen Umsetzungsoptionen zu betrachten, insbesondere 
auch vor dem Hintergrund der Spezifika internationaler Lieferbeziehungen. 
Schließlich fehlt bisher ein Blick auf die Verkäuferseite, die sich einerseits mit 
Nachhaltigkeitsstandards zu ihren Lasten konfrontiert sieht, umgekehrt aber 
auch auf die Einhaltung eigener Nachhaltigkeitsstandards gegenüber der Käu-
ferseite dringen kann. Damit geht schließlich die Frage einher, welche vertrags-
rechtlichen Grenzen einer Ausgestaltung von Nachhaltigkeitsstandards in in-
ternationalen Lieferbeziehungen sich vor dem Hintergrund des Schutzes der 
schwächeren Vertragspartei auftun. Diesen Fragestellungen möchte die hiesige 

Business Lawyer 73 (2017), 1093 (1096–1105); s. auch die Weiterentwicklung zu den MCC 2.0, 
veröffentlicht bei Snyder/Maslow/Dadush, The Business Lawyer 77 (2021), 115 (132–154); 
sowie die als Weiterentwicklung der MCC für den europäischen Markt unter Berücksichti-
gung der europäischen Rechtslage durch das Responsible Contracting Project entworfenen 
European Model Clauses (EMC), https://www.responsiblecontracting.org/emcs (zuletzt ab-
gerufen 13.10.2025).

16  Das Projekt bietet über 100 sehr spezifische Musterklauseln für verschiedene Verträge, 
die auf die jeweilige Branche, Vertragsart und spezifische Nachhaltigkeitsziele zugeschnitten 
sind. Mittlerweile finden sich auch vereinzelt Klauseln unter Anwendung des deutschen 
Rechts, diese sind aber sehr einzelfallspezifisch, z. B. die Musterklauseln „Promotion of Sus-
tainable Consumption and Travel in TV Production“; vorliegend wurde daher insbes. auf die 
Musterklauseln „Sustainability Clauses in Supply Chain Contracts (Austen’s Clause)“ rekur-
riert, wenngleich diese auf die Anwendung des Rechts von England und Wales zugeschnitten 
sind, https://chancerylaneproject.org/clauses/sustainability-clauses-in-supply-chain-contracts/ 
(zuletzt abgerufen 13.10.2025); vgl. auch Jevremović, ZEuS 2022, 393 (408–412).

17  Martis, Ethische Standards im Kaufrecht; ausschließlich unter Anwendung des UN-
Kaufrechts Aslan, Handel mit ethischen Produkten im Anwendungsbereich des UN-Kauf-
rechts; Langenhagen, Corporate Social Responsibility in International Sales Law.

18  Seitz, Die vertragsrechtliche Durchsetzung von CSR.
19  Seitz, Die vertragsrechtliche Durchsetzung von CSR, S.  33 f., 258 f.
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Untersuchung begegnen. In gleicher Weise verfolgt sie das Ziel, auch als Hand-
lungsleitfaden für Unternehmen zu dienen, die entweder Nachhaltigkeitsstan-
dards in ihren Lieferbeziehungen umsetzen oder umgekehrt eine Haftbarma-
chung durch Nachhaltigkeitsstandards vermeiden wollen.

Durch diesen Ansatz soll eine umfassende Untersuchung von Nachhaltig-
keitsstandards in internationalen Lieferbeziehungen stattfinden, die nicht nur 
einen Beitrag zum rechtswissenschaftlichen Diskurs leistet, sondern ebenso im 
Sinne allgemein gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsziele einen praktischen Nut-
zen anstrebt. Ziel muss es sein, Nachhaltigkeit weg von einer affirmativen Hal-
tung auf eine operative Ebene zu übertragen. 

C. Forschungsfrage, Eingrenzungen und  
Gang der Untersuchung

Die dieser Untersuchung zugrunde liegende Forschungsfrage lautet, ob und in 
welcher Weise Unternehmen in Deutschland in der Lage sind, Nachhaltigkeits-
standards in ihren internationalen Lieferbeziehungen vertragsrechtlich so aus-
zugestalten, dass eine rechtlich wirksame Durchsetzung der Standards möglich 
ist. Dies schließt auch die Möglichkeit ein, auf eine Standardverletzung mit den 
Mitteln des Vertragsrechts effektiv reagieren zu können und eine Durchsetzung 
entlang der gesamten Lieferkette zu gewährleisten. Erfasst sind dabei sowohl 
Standards, die auf freiwilliger Basis verfolgt werden, als auch solche, die auf 
gesetzlichen Verpflichtungen beruhen.

Um die Untersuchung nicht zu überfrachten, werden gewisse Einschränkun-
gen vorgenommen. Den Kern der Untersuchung bilden die vertragsrechtlichen 
Lieferbeziehungen zwischen zwei Rechtssubjekten, der Käuferseite in Deutsch-
land und der Verkäuferseite mit Sitz im Ausland, insbesondere im globalen Sü-
den. Der Fokus liegt auf der Lieferbeziehung als Kaufvertrag über ein Produkt 
oder einen Rohstoff primär für einen Weiterverkauf oder eine Weiterverarbei-
tung. Diesem Verständnis der Lieferbeziehung unterfallen dabei sowohl einzel-
ne kaufvertragliche Austauschverhältnisse als auch langfristige kaufrechtliche 
Vertragsbeziehungen, wie Sukzessivliefer- und Bezugsverträge,20 gegebenen-
falls auch mit einem Rahmenvertrag21 als Überbau. Ausgeklammert werden 

20  Bei einem Sukzessivliefervertrag handelt es sich um einen einheitlichen Kauf- oder 
Werklieferungsvertrag, der auf die Leistungserbringung in zeitlich gestaffelten Raten abzielt. 
Ein Bezugsvertrag wird wiederum ohne Festlegung einer bestimmten Leistungsmenge abge-
schlossen. Vgl. dazu jew. Grüneberg, in: Grüneberg (Hrsg.), BGB, Überbl. v. §  311 Rn.  27 f.

21  Rahmenverträge eröffnen eine auf Dauer angelegte Geschäftsverbindung und legen be-
stimmte Einzelheiten für künftig abzuschließende Verträge fest. Sie sind in Rspr. und Litera-
tur anerkannt. Vgl. BGH, Urt. v. 30.04.1992, NJW-RR 1992, 977 (978); vgl. auch Ellenberger, 
in: Grüneberg (Hrsg.), BGB Einf. v. §  145 Rn.  19; aufgrund ihrer rechtstatsächlich hohen Re-
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hingegen gemischte bzw. atypische Vertragsstrukturen im Spannungsfeld ver-
schiedener Vertragstypen sowie generell andere Vertragstypen. 

Allerdings soll auch die umgekehrte und bisher weniger beachtete Konstel
lation betrachtet werden, dass das Unternehmen in Deutschland als Verkäufer-
seite auftritt und aus dieser Position heraus ein Interesse an der Einhaltung be-
stimmter Nachhaltigkeitsstandards hat. Schließlich wird auch eine dritte Blick-
richtung eingenommen und der Frage nachgegangen, wie die Gegenseite der 
Lieferbeziehung eine ungewollte Verpflichtung durch Nachhaltigkeitsstandards 
vermeiden kann.

Obwohl wiederholt auf Erkenntnisse aus Untersuchungen zu Nachhaltig-
keitsstandards im internationalen Kontext Bezug genommen wird, konzent-
riert sich die vorliegende Untersuchung auf Problemstellungen im deutschen 
Vertragsrecht, insbesondere im Bereich des Kaufrechts. Hierzu wird auch das 
UN-Kaufrecht berücksichtigt. Ausgeklammert werden dadurch andere Berei-
che des Privatrechts sowie völkerrechtliche, öffentlich-rechtliche und straf-
rechtliche Problemstellungen, die eigenständige und nicht weniger bedeutende 
Forschungsschwerpunkte bilden. Da sich die Arbeit auf die vertraglichen Be-
ziehungen in internationalen Lieferketten fokussiert, bleibt etwa die Perspek
tive des Drittgeschädigten ausgespart.

Ausgeschlossen werden auch die dem Bereich des internationalen Privat-
rechts zuzuordnenden, vorgelagerten Fragestellungen zum anwendbaren Recht. 
Die Untersuchung geht vielmehr davon aus, dass das standardsetzende Unter-
nehmen mit Sitz in Deutschland im Wege einer wirksamen Rechtswahl auf eine 
Anwendung des deutschen unvereinheitlichten Sachrechts unter Ausschluss  
des UN-Kaufrechts hingewirkt hat.22 Weiter steht die Untersuchung – verein-
facht – unter der Prämisse, dass für den Fall einer (schieds-)gerichtlichen Durch-
setzung der Standards eine Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten eines Ge-
richtsstandorts in Deutschland oder aber eine Schiedsvereinbarung mit Schieds-
standort in Deutschland vorliegt.

Sofern auch gesetzliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit Nachhaltig-
keitsstandards berücksichtigt werden, erfolgt dies ebenfalls ausschließlich zu 
den vertragsrechtlichen Implikationen, die sich unmittelbar aus den Standards 
selbst ergeben. In diesem Kontext ist zu beachten, dass zwischen dem öffent-
lich-rechtlichen Geltungsbereich staatlicher Regulierung und ihren Auswir-
kungen aus vertragsrechtlicher Perspektive eine durchaus sensible Gemengelage 
besteht. Gleichfalls werden sich hieraus ergebende Fragestellungen ausgeklam-
mert.23

levanz eine stärkere Verrechtlichung solcher Rahmenbedingungen fordert Gramlich, 
ZVertriebsR 2021, 276.

22  Dazu eingehender Eingrenzung in Kap.  3 A., S. 107.
23  Dazu eingehender Eingrenzung in Kap.  2 B., S. 65 f. m. w. N.
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Ebenso wenig will die Untersuchung die essenziellen, aber vorgelagerten Fra-
gen beantworten, ob Unternehmen zur Verfolgung gesellschaftlicher Nachhal-
tigkeitsinteressen überhaupt verpflichtet werden sollten, inwiefern das Privat-
recht nachhaltig(er) werden muss oder ob hiermit nicht umgekehrt eine Über-
beanspruchung – sowohl von Wirtschaftsakteuren als auch des Privatrechts – 
einhergeht. Dass insbesondere der sich zuspitzende regulatorische Rahmen mit 
einem gewissen Unbehagen hinsichtlich einer Überregulierung und Überbelas-
tung von Unternehmen einhergeht, kann und soll nicht von der Hand gewiesen 
werden. Die Untersuchung beugt sich vielmehr der durch die geltende bzw. zu-
künftig zu erwartende Rechtslage erzeugten Lebensrealität.

Kapitel  1 formuliert die Grundlagen der Untersuchung. Sie widmet sich zu-
nächst einer Begriffsbestimmung von Nachhaltigkeit im Allgemeinen und dem 
Untersuchungsgegenstand von Nachhaltigkeitsstandards im Besonderen. Bei 
alledem will die Untersuchung nicht den Eindruck vermitteln, dass es sich bei 
dem Begriff ‚Nachhaltigkeitsstandard‘ um einen im wissenschaftlichen Diskurs 
feststehenden, weit verbreiteten Terminus handelt. Vielmehr greift die Unter
suchung auch auf andere Arbeiten zurück, die sich auf verwandte Begriffe 
wie ‚Ethische Standards‘ oder Konzepte wie ‚CSR‘ oder ‚Environment, Social 
Governance‘ (‚ESG‘) beziehen und vereint diese unter dem Arbeitsbegriff des 
‚Nachhaltigkeitsstandards‘. Neben dem gewählten Analyseobjekt des Nach
haltigkeitsstandards wird sich dem Analyserahmen der internationalen Liefer-
beziehung zugewendet. Schließlich gehören zur Grundlage für die weitere Un-
tersuchung auch die ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, auf-
grund derer Nachhaltigkeitsstandards für deutsche Unternehmen zunehmend 
von Bedeutung sind.

Um Nachhaltigkeitsstandards in internationalen Lieferbeziehungen ver-
tragsrechtlich untersuchen zu können, muss festgestellt werden, welchen Um-
fang und Inhalt sie haben. Kapitel  2 stellt daher im Rahmen eines rechtstatsäch-
lichen Befundes ausgewählte Nachhaltigkeitsstandards vor. Bei dieser Vorstel-
lung werden die Nachhaltigkeitsstandards zusammengefasst und in Kategorien 
gebündelt. Dies gibt nicht nur einen Überblick über die aktuelle Praxis, sondern 
soll ebenso die rechtliche Untersuchung der Nachhaltigkeitsstandards in den 
folgenden Kapiteln erleichtern.

In Kapitel  3 werden die vertraglichen Ausgestaltungsmöglichkeiten betrach-
tet. Es stellt sich die Frage, wie und ob Nachhaltigkeitsstandards durch eine 
bewusste vertragliche Ausgestaltung Einfluss auf die vertragsrechtlichen Rech-
te und Pflichten innerhalb einer Lieferbeziehung nehmen können oder wie um-
gekehrt ein solcher Einfluss auch vermieden werden kann. Dabei soll es nicht 
allein um die Anschlussfähigkeit von Nachhaltigkeitsstandards an das Ver-
tragsrecht gehen, sondern darüber hinaus die bestmögliche Art der vertrag
lichen Ausgestaltung eines solchen Standards gefunden werden.
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Darauf aufbauend untersucht Kapitel  4, welche Rechtsbehelfe dem standard-
setzenden Unternehmen im Falle eines Verstoßes gegen einen wirksam einbe-
zogenen Nachhaltigkeitsstandard zustehen. Dabei wird nicht nur die Perspek-
tive der Käuferseite eingenommen, sondern auch mögliche Rechtsbehelfe der 
Verkäuferseite betrachtet, die auf eine Einhaltung bestimmter Nachhaltigkeits-
standards dringt.

In Kapitel  3 wie in Kapitel  4 liegt der Fokus zunächst auf dem bipolaren Aus-
tauschverhältnis zwischen einem den Standard setzenden Unternehmen in 
Deutschland und seinem im Ausland sitzenden Vertragspartner. Aus dieser be-
wusst eingeschränkten Sichtweise heraustretend werden darauf aufbauend auch 
jene vertragsrechtlichen Herausforderungen in den Blick genommen, die sich 
aus den Besonderheiten internationaler Lieferketten als komplexe Gebilde mit 
verschiedenen Akteuren und Machteinflüssen ergeben.

Kapitel  5 widmet sich den rechtlichen Grenzen einer vertraglichen Standard-
gestaltung durch eine Wirksamkeitskontrolle.

Um dem Anspruch eines Leitfadens für Unternehmen gerecht zu werden, 
schließen die Kapitel  3 bis 5 nicht nur mit einer Zusammenfassung des jewei
ligen Untersuchungsergebnisses ab, sondern bieten darauf aufbauend auch 
Handlungsempfehlungen für die Praxis. Zuletzt soll sich in Kapitel  6 den sich 
auf Grundlage der Untersuchung offenbarenden Grenzen hinsichtlich der An-
schlussfähigkeit von Nachhaltigkeitsstandards an das deutsche Vertragsrecht 
zugewendet und ein Blick auf mögliche sich an die hiesige Untersuchung an-
schließenden Forschungsfragen geworfen werden. Zum Abschluss der Untersu-
chung werden die Ergebnisse thesenartig zusammengefasst.

Die Untersuchung arbeitet an vielen Stellen mit Beispielen. Diese Textpassa-
gen sollen nicht als exakte Mustertexte oder Formulierungsvorlagen verstanden 
werden. Sie dienen vielmehr zur didaktischen Illustration der Untersuchung 
und erheben keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit. Wenngleich der regula-
torische Rahmen einige Vorgaben anstellt, die in den verwendeten Beispielen 
Niederschlag finden und somit für eine Vielzahl von Unternehmen relevant sein 
dürften, sollten Unternehmen für ihren konkreten Fall prüfen, welche Formu-
lierungen sich für sie eignen und auf welche weiteren oder alternativen Aspekte 
sie aufgrund des konkreten Branchen- oder Unternehmenskontextes in den 
Vertragstexten eingehen sollten.



Kapitel  1

Grundlagen

Nachhaltigkeitsstandards in internationalen Lieferbeziehungen lassen sich zu-
vorderst als rechtstatsächliche Erscheinung des globalen Wirtschaftsverkehrs 
erfassen. Eine profunde rechtliche Auseinandersetzung mit diesem Untersu-
chungsgegenstand muss daher bei dessen semantischen, wirtschaftlichen sowie 
gesellschaftlichen Grundlagen ansetzen. Hierzu widmet sich die Analyse zu-
nächst der Bestimmung der wesentlichen Begriffe. Dies gilt allen voran für das 
Analyseobjekt ‚Nachhaltigkeitsstandards‘ (A.), das den schillernden und gleich-
zeitig so vagen Begriff der Nachhaltigkeit beinhaltet. Danach werden die in
ternationale Lieferbeziehungen als Analyserahmen (B.) und die den Nachhal-
tigkeitsbegriff flankierenden Konzepte ‚CSR‘ und ‚ESG‘ (C.) vorgestellt. An-
schließend richtet sich der Blick auf die aktuelle Ausgangslage, aufgrund derer 
sich Nachhaltigkeitsstandards in (internationalen) Lieferbeziehungen als eine 
aus Unternehmenssicht virulente Thematik erweisen (D.). Das Kapitel schließt 
mit einem Zwischenfazit (E).

A. Nachhaltigkeitsstandards als Analyseobjekt

Da die hiesige Untersuchung das Augenmerk auf die deutsche Unternehmen-
spraxis legt, wird der Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ aus dieser Unternehmenssicht 
bestimmt (I.). Dem schließt sich eine Bestimmung des Standardbegriffs (II.) so-
wie die Zusammenführung beider Begriffe in dem des ‚Nachhaltigkeitsstan-
dards‘ an (III.).

I. Nachhaltigkeit aus Unternehmenssicht

Der Begriff ‚Nachhaltigkeit‘1 hat mittlerweile Eingang in das allgemeine 
Sprachbewusstsein gefunden und begegnet uns täglich als Schlagwort sowie in 
adverbialer oder attributiver Form. Auch in der Rechtswissenschaft wendet 

1  Zur Vereinfachung der Darstellung wird vorliegend ‚Nachhaltigkeit‘ mit ‚nachhaltige 
Entwicklung‘ gleichgesetzt; dies gilt ebenso für die englischen Termini ‚Sustainability‘ und 
‚Sustainable Development‘, für die sich als gängige Übersetzung Nachhaltigkeit und nachhal-
tige Entwicklung etabliert haben. Zur Übersetzung vom anglo-amerikanischen in den deut-
schen Sprachraum, Gottschlich/Friedrich, GAIA 23 (2014), 23 (24).
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